
Inhalt
Seite

I. Amtlicher Teil

Schule

Die Zeugnisse der Qualifikationsphase in der gymnasialen Oberstufe .................................................................................... 2

Wissenschaft und Forschung

Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
Early Education – Bildung und Erziehung im Kindesalter
an der Fachhochschule Stralsund .............................................................................................................................................. 13

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
Electrical Engineering der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design ........................................ 27

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
Multimedia Engineering der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design ..................................... 30

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
Multimedia Engineering der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design ..................................... 33 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
Process, Communication and Information Engineering der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design ...................................................................................................................... 36 

Fünfte Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung
für die Diplomstudiengänge an der Fachhochschule Stralsund ................................................................................................ 39

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung ................................................................................................................................................................ 40

Stellenausschreibung für das Auslandsschulwesen .................................................................................................................. 41

Der Deutsche Schulpreis 2006 .................................................................................................................................................. 42 

DVDs für den Unterricht .......................................................................................................................................................... 42

16. Jahrgang Schwerin, den 17. Januar Nr. 1/2006

Mecklenburg-Vorpommern
Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

1
A 8970



1. Allgemeines

Soweit in dieser Verwaltungsvorschrift keine abweichenden
Regelungen getroffen sind, gelten die Nummern 1 bis 4 und 14
des Erlasses „Allgemeine Bestimmungen über die Zeugnisse
und für die Zeugniserteilung allgemein bildender Schulen“
vom 17. November 2004 (Mittl.bl. BM M-V S. 688), geändert
durch den Erlass vom 27. April 2005 (Mittl.bl. BM M-V 
S. 496), entsprechend.

2. Studienbuch

Jeder Schüler der gymnasialen Oberstufe führt in der Qualifi-
kationsphase ein Studienbuch gemäß den Anlagen 1 und 2,
welches an die Stelle von Halbjahreszeugnissen tritt.
In das Studienbuch sind alle belegten Fächer einzutragen. Am
Ende eines Halbjahres wird für jedes Fach die erreichte Punkt-
zahl eingetragen. In allen Bewertungsspalten sind die einstel-
ligen Punktzahlen mit vorangestellter Null zu schreiben. Leer-
felder sind zu entwerten.
Der Tutor, der die Aufgaben eines Klassenlehrers wahrnimmt,
bestätigt durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Eintra-
gung.
Am Ende des Halbjahres ist das Studienbuch der Schulleitung
zur Unterschrift vorzulegen und vom Schulleiter zu unterschrei-
ben.
Ein Erziehungsberechtigter oder der volljährige Schüler be-
stätigt im Studienbuch durch Unterschrift die Kenntnisnahme.

3. Einführungsphase und Qualifikationsphase

Die Leistungsbewertungen der Einführungsphase erfolgen ge-
mäß § 62 Abs. 4 des Schulgesetzes, die der Qualifikationspha-
se werden gemäß § 62 Abs. 5 des Schulgesetzes in Punkte um-
gerechnet.

4. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife sind nach den
Anlagen 3 bis 6 zu gestalten.

5. Abgangszeugnis

Schüler, die die gymnasiale Oberstufe ohne das Zeugnis der
allgemeinen Hochschulreife verlassen, erhalten ein Abgangs-
zeugnis gemäß Anlage 7 und 8. Erfolgt der Abgang ohne den
schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben zu haben,
so ist unter Bemerkungen folgender Text einzutragen: „ ... hat
einen der Mittleren Reife gleichwertigen Abschluss erreicht“.

6. Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhoch-
schulreife

Wer die gymnasiale Oberstufe ohne die allgemeine Hoch-
schulreife verlässt und die Voraussetzungen gemäß § 32 der
Abiturprüfungsverordnung gymnasiale Oberstufe erfüllt, er-
hält auf Antrag von der Schule eine Bescheinigung gemäß den
Anlagen 9 und 10.

7. Anlagen

Die Anlagen 1 bis 10 sind Bestandteile dieses Erlasses.

8. Geltungsbereich

Dieser Erlass gilt für alle Schüler, die ab dem 1. August 2005
in die Jahrgangsstufe 10 der dreijährigen gymnasialen Ober-
stufe eingetreten sind.

9. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieser Erlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in
Kraft. Der Erlass „Die Zeugnisse der gymnasialen Oberstufe“
vom 10. Dezember 1998 (Mittl.bl. BM M-V 1999 S. 3, 126)
tritt am 31. Juli 2009 ausser Kraft.

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 2
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I. Amtlicher Teil

Die Zeugnisse der Qualifikationsphase in der gymnasialen Oberstufe

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Vom 13. Dezember 2005 – 280D-3211-05/499 –

Aufgrund des § 63 Abs. 1 bis 4 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)1, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 6. Oktober 2005 (GVOBl. M-V S. 510)2 geändert worden ist, wird folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

1 Mittl.bl. KM M-V S. 158
2 Mittl.bl. BM M-V S. 1279
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Abschnitt I: Allgemeines

§ 1
Zweck der Prüfung

Das Bachelor-Studium „Early Education - Bildung und Erziehung
im Kindesalter“ kann mit dem berufsqualifizierenden Abschluss
„Bachelor of Arts“ abgeschlossen werden. Durch die Prüfung
zum „Bachelor of Arts“ soll festgestellt werden, ob die/der Stu-
dierende die wissenschaftlichen Grundlagen der Bildung, Erzie-
hung und Betreuung im Kindesalter beherrscht, die Zusammen-
hänge der einzelnen Module überblickt und ob sie/er die methodi-
schen und praktischen Fähigkeiten erworben hat, um als Fachkraft
tätig sein zu können.

§ 2
Hochschulgrad

Nach bestandener Bachelor-Prüfung verleiht die Fachhochschule
Neubrandenburg den akademischen Grad „Bachelor of Arts“ (ab-
gekürzt: B.A.).

§ 3
Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums

(1) Die Regelstudienzeit für das Bachelor-Studium „Early Educa-
tion – Bildung und Erziehung im Kindesalter“ bis zum Abschluss
des „Bachelor of Arts“ beträgt einschließlich der Zeit für die ge-
samte Bachelor-Prüfung drei Studienjahre (sechs Semester). Hierin
ist die für die Bachelor-Arbeit benötigte Zeit enthalten.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Module bezeichnen einen Verbund von Lehrveranstaltungen, die
sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen Schwer-
punkt widmen. Die Module können blockweise angeboten wer-
den. In jedem Modul ist eine studienbegleitende Modulprüfung
abzulegen. Voraussetzung für die Modulprüfung ist die erfolgrei-
che Teilnahme an allen Pflichtveranstaltungen und die Dokumen-
tation der Lernfortschritte im Studientagebuch, die durch Teilnah-
mescheine am Ende der Veranstaltungen testiert werden. Die ein-
zelnen Kriterien für eine erfolgreiche Teilnahme werden spätes-
tens zu Beginn einer Veranstaltung von den Lehrenden bekannt
gegeben. Entsprechend dem ECTS richtet sich die Zahl der Cre-
dits, die für ein Modul oder die Bachelor-Arbeit vergeben wird,
nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten Studierenden
regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsleistung. Pro Semester
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Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Early Education – 
Bildung und Erziehung im Kindesalter

an der Fachhochschule Neubrandenburg 

Vom 6. Juli 2005

Aufgrund des § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBI. M-V S. 331)2, hat die Fachhochschule Neubrandenburg die nachstehende Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
„Early Education – Bildung und Erziehung im Kindesalter“ als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181

Abschnitt I: Allgemeines

§ 1 Zweck der Prüfung
§ 2 Hochschulgrad
§ 3 Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
§ 5 Prüfungsausschuss
§ 6 Prüfende und Beisitzende
§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-

tungen
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 9 Arten der Prüfungsleistung
§ 10 Mündliche Prüfungen
§ 11 Klausuren und alternative Prüfungsleistungen
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten
§ 13 ECTS-Punkte (credit points)
§ 14 Prüfungstermine und Meldefristen
§ 15 Prüfungsamt

Abschnitt II: Bachelor-Prüfung

§ 16 Zulassung zu den Modulprüfungen
§ 17 Ziel, Umfang und Art der Bachelor-Prüfung; Regelprü-

fungstermine
§ 18 Zusatzmodule
§ 19 Bachelor-Arbeit
§ 20 Kolloquium zur Bachelor-Arbeit; Bewertung
§ 21 Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung; Ge-

samtbewertung
§ 22 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen; Fristen
§ 23 Zeugnis
§ 24 „Bachelor of Arts“-Urkunde

Abschnitt III: Schlussbestimmungen

§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 27 In-Kraft-Treten

Anlage: Diploma Supplement



sind 30 credits zu erbringen. Dies entspricht einer Gesamtarbeits-
belastung von 900 Stunden pro Semester, innerhalb des sechsse-
mestrigen Studiums insgesamt 180 credits (ECTS-Punkte) und
einer Gesamtarbeitsbelastung von 5400 Stunden. Das Nähere re-
gelt § 17 in Verbindung mit § 13.

(3) Der Studieninhalt ergibt sich aus der Studienordnung. Die de-
taillierte Beschreibung der einzelnen Module ist den Modulbe-
schreibungen zu entnehmen, die Bestandteil der Studienordnung
sind.

(4) Im Rahmen der wissenschaftlichen Ausbildung und zur Er-
höhung des Anwendungsbezuges des Bachelor-Studiums sind
zwei Praktika von jeweils zehn Wochen mit 30 Stunden Wochen-
arbeitszeit abzuleisten, die jeweils am Ende des zweiten und des
vierten Semesters liegen. Die Praktika sind ein in das Bachelor-
Studium integrierter, von der Fachhochschule Neubrandenburg
geregelter, inhaltlich bestimmter, betreuter und mit Veranstaltun-
gen begleiteter Ausbildungsabschnitt, der in Kindertagesstätten
und im Übergang zu Grundschulen absolviert wird. Die Praktika
werden durch Veranstaltungen begleitet, die auch als Blockveran-
staltung durchgeführt werden können. Näheres regelt die Prakti-
kumsordnung die Bestandteil der Studienordnung ist.

§ 4
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Modulprüfung zu den einzelnen Modulen kann nur able-
gen, wer 

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschul-
reife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesonde-
re §§ 19 und 20 des Landeshochschulgesetzes oder von der
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Zu-
gangsberechtigung für den Bachelor-Studiengang „Early Edu-
cation – Bildung und Erziehung im Kindesalter“ der Fach-
hochschule Neubrandenburg eingeschrieben ist und

2. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studienord-
nung durchgeführt hat.

(2) Die Zulassung zur Modulprüfung setzt voraus, dass die Kan-
didatin/der Kandidat im letzten Semester vor der jeweiligen Mo-
dulprüfung an der Fachhochschule Neubrandenburg eingeschrie-
ben war.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zu den Modulprüfungen sind fol-
gende Unterlagen beizulegen oder bis zu einem vom Prüfungs-
ausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht
bereits früher vorgelegt wurden:

1. Nachweis über eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse
2. Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an den Veran-

staltungen gemäß Studienordnung
3. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung von

Modulprüfungen in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule der Bundesrepublik Deutsch-
land und

4. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörenden widersprochen wird

Ist es der Kandidatin/dem Kandidaten nicht möglich, eine erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich bei der Vorsitzenden/dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor
dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und
ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche
zurückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der
Prüfungsausschuss.

(4) Die Antragsform und das Antragsverfahren für die Modul-
prüfungen sind in den §§ 14 und 16 beschrieben.

(5) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt
werden, wenn

1. die in Absatz 1 und 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt
sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Kandidatin/der Kandidat in demselben oder in einem ver-

wandten Studiengang an einer Hochschule entweder die
Bachelorprüfung oder die entsprechende Modulprüfung end-
gültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfah-
ren befindet oder

4. die Kandidatin/der Kandidat ihren/seinen Prüfungsanspruch
mit dem Überschreiten der Fristen für die Meldung zur Able-
gung der Bachelorprüfung oder der entsprechenden Modul-
prüfung verloren hat.

Die Kandidatin/der Kandidat gilt als zur Bachelorprüfung gemel-
det, wenn sie/er sich zur letzten Modulprüfung der Bachelorprü-
fung gemäß Absatz 3 gemeldet hat. 

§ 5
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch die Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Er besteht aus zwei Professorinnen/Professoren,
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/einem wissenschaftlichen
Mitarbeiter und einer/einem Studierenden. Die Amtszeit der Mit-
glieder beträgt drei Jahre, die der/des Studierenden ein Jahr. Bei
Prüfungsentscheidungen gemäß Absatz 11 Ziffer 1 und 3 haben
studentische Mitglieder kein Stimmrecht.

(2) Die/der Vorsitzende und die Stellvertreterin/der Stellvertreter
müssen hauptamtliche prüfungsberechtigte Mitglieder der Fach-
hochschule Neubrandenburg sein. Sie und die weiteren Mitglieder
des Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat gewählt.
Zugleich sind die stellvertretenden Mitglieder zu bestellen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig
dem Fachbereich über die Entwicklung der Prüfungs- und Stu-
dienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für
die Bachelor-Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und
Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Fach-
hochschule Neubrandenburg offen zu legen. Der Prüfungsaus-
schuss gibt Anregungen zur Reform der Studienordnungen, der
Studienpläne und der Prüfungsordnungen.
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(4) Der Prüfungsausschuss kann der/dem Vorsitzenden einzelne
Aufgaben zur Erledigung übertragen, soweit gesetzliche Bestim-
mungen dem nicht entgegenstehen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertre-
tende sowie die Prüfenden und Beisitzenden unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst
stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über die Kandidatin/den Kandidaten das Sorgerecht hat,
2. zu der Kandidatin/dem Kandidaten in einer engen persönlichen

Beziehung steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte seiner Mitglieder, darunter mindestens eine Professo-
rin/ein Professor, anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der/des Vorsitzenden, in ihrer/seiner Abwesenheit die
Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters den Ausschlag.

(9) Der Prüfungsausschuss wird von dem/der Vorsitzenden mit
einer Frist von in der Regel zehn Tagen eingeladen, wenn eines
seiner Mitglieder dies verlangt. Er tagt mindestens einmal im
Semester.

(10) Über die Beschlüsse des Prüfungsausschusses wird ein Pro-
tokoll gefertigt.

(11) Auf der Grundlage von Grundsatzentscheidungen des Prü-
fungsausschusses führt die/der Vorsitzende, im Verhinderungs-
falle die/der stellvertretende Vorsitzende die Geschäfte. Sie/er
entscheidet insbesondere

1. über das Bestehen und Nichtbestehen;
2. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften;
3. über die Bestellung der Prüfenden und Beisitzenden und
4. über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen.

§ 6
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die bei den Modulprüfungen
mitwirkenden Prüfenden. Sind zwei oder mehr Prüfende an einer
Prüfung beteiligt, so achtet der Prüfungsausschuss auf die ange-
messene Vertretung der hauptsächlichen Teilgebiete des Prü-
fungsmoduls. Zu Prüfenden werden nur Professorinnen/Professo-
ren und andere nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes
prüfungsberechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingen-
de Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf
das sich die Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche,
selbstständige Lehrtätigkeit im Fachbereich ausgeübt haben.
Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Pra-
xis und Ausbildung erfahrene Personen können in geeigneten Prü-
fungsgebieten zur Abnahme von Modulprüfungen bestellt wer-
den.

(2) Zur/zum Beisitzenden kann bestellt werden, wer die entspre-
chende Diplomprüfung, Bachelorprüfung oder eine vergleichbare
Prüfung abgelegt hat.

(3) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 5 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 7
Anerkennung von Studienzeiten, Studien- 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
anderen Hochschulstudiengängen werden anerkannt, soweit die
Gleichwertigkeit festgestellt ist. Das gilt auch für Hochschulstu-
diengänge im Ausland. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen,
wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Bache-
lor-Studiengangs „Early Education – Bildung und Erziehung im
Kindesalter“ der Fachhochschule Neubrandenburg im Wesentli-
chen entsprechen. Die Feststellung der Gleichwertigkeit erfolgt
durch den Prüfungsausschuss, dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und -bewertung im Hin-
blick auf den Zweck der Prüfung nach § 1 vorzunehmen. Bei der
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des Hoch-
schulrahmengesetztes erbracht wurden, sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebillig-
ten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen
von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(2) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien sowie für multimedial ge-
stützte Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entspre-
chend; Absatz 1 gilt außerdem auch für Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtun-
gen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufs-
akademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und Offiziers-
hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik.

(3) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die
Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu überneh-
men und nach Maßgabe der Prüfungsordnung in die Berechnung
der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensyste-
men wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kenn-
zeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig.

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Die Anerkennung
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetztes erbracht wur-
den, erfolgt von Amts wegen. Die/der Studierende hat die für die
Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

§ 8
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“/„fail“
(F) bewertet, wenn die zu prüfende Person einen für sie bindenden
Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder nach Beginn
der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn
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eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehe-
nen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm nicht zu
vertretenden Gründen die für die Ablegung von Modulprüfungen
und die Anfertigung der Bachelor-Arbeit festgelegten Fristen
nicht einhalten, hat sie/er dieses rechtzeitig zusammen mit einem
Antrag auf Terminverschiebung dem Prüfungsausschuss anzuzei-
gen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte
Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft
gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten
beziehungsweise eines von ihr/ihm zu versorgenden Kindes oder
pflegebedürftigen Angehörigen ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen; in Zweifelsfällen kann die/der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes von der Kan-
didatin/dem Kandidaten verlangen. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der der
Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in
der Regel der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der aner-
kannte Grund dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden
Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Ver-
säumnisgründen im Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mut-
terschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen. 

(3) Versucht die zu prüfende Person, das Ergebnis ihrer/seiner
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit „nicht ausreichend“/„fail“ (F) bewertet. Wer den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen
prüfenden oder Aufsicht führenden Person von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt
die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“/
„fail“ (F) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prü-
fungsausschuss die zu prüfende Person von der Erbringung weite-
rer Prüfungsleistungen ausschließen.

§ 9
Arten der Prüfungsleistung

(1) Prüfungsleistungen können als

1. mündliche Prüfungen (§ 10) oder
2. schriftlich als Klausuren oder alternative Prüfungsleistungen

(§ 11) erbracht werden.

Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind
ausgeschlossen.

(2) Alternative Prüfungsleistungen können insbesondere

– Referate (Absatz 3)
– Hausarbeiten/Studienarbeiten/Seminararbeiten/Projektarbeiten

(Absatz 4) und
– Lehrproben (Absatz 5)

sein.

(3) Ein Referat ist in der Regel im Lehr- beziehungsweise Lern-
zusammenhang der Lehrveranstaltung zu halten. Es umfasst die
eigenständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder
Themengebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbezie-

hung der einschlägigen Literatur. Das Referat umfasst eine Prä-
sentation und eine schriftliche Ausarbeitung.

(4) Eine Hausarbeit, eine Studienarbeit, eine Seminararbeit oder
eine Projektarbeit beinhaltet die selbständige schriftliche Bearbei-
tung einer fachlichen, den Modulen nahe stehenden Thematik.
Diese Arbeiten werden in der Regel über einen zuvor festgelegten
Zeitraum bearbeitet. Sie können als Gruppen- oder Einzelarbeiten
vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu bewerten-
de Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleistung ab-
grenzbar und bewertbar sein.

(5) Eine Lehrprobe umfasst die theoretische Vorbereitung, den
Aufbau und die Durchführung eines pädagogischen Konzeptes im
Praxisalltag sowie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte,
des Ablaufs und der Ergebnisse der Lehrprobe unter Einbezie-
hung einschlägiger Literatur.

(6) Macht die Kandidatin/der Kandidat glaubhaft, dass sie/er
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinde-
rung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise
in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird der Kandidatin/dem
Kandidaten auf Antrag gestattet, die Prüfungsleistung innerhalb
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder eine gleichwertige Prü-
fungsleistung in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die
Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 

(7) Die Bewertung der Prüfungsleistung nach Absatz 3 (Referat),
Absatz 4 (Hausarbeit/Studienarbeit/Seminararbeit/Projektarbeit),
Absatz 5 (Lehrprobe) erfolgt durch eine Prüfende/einen Prüfer, im
Falle einer Wiederholungsprüfung durch zwei Prüfende, die/der
Prüfungsausschuss als Prüfende gemäß § 6 Abs. 1 bestellt hat.

§ 10
Mündliche Prüfungen

(1) In den mündlichen Prüfungen soll die zu prüfende Person
nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden (Kol-
legialprüfung) oder vor einer/einem Prüfenden in Gegenwart
einer/eines Beisitzenden als Gruppenprüfungen oder Einzelprü-
fungen abgelegt.

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 höchs-
tens 30 Minuten je zu prüfender Person und Modul. Das Nähere
regelt § 17.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in
den einzelnen Modulen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das
Ergebnis ist der geprüften Person im Anschluss an die mündliche
Prüfung bekannt zu geben.

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der
räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen werden, es sei
denn, die zu prüfende Person widerspricht. Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der
Prüfungsergebnisse an die geprüfte Person.
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§ 11
Klausuren und alternative Prüfungsleistungen

(1) In den Klausuren und sonstigen alternativen Prüfungsleistun-
gen soll die Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er in
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen
Methoden des Fachgebietes Aufgaben lösen und Themen bear-
beiten kann.

(2) Klausuren und sonstige alternative Prüfungsleistungen sind in
der Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung
von zwei Prüfenden zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungs-
verfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Dauer der Klausuren beträgt 120 bis 300 Minuten. Das
Nähere regelt § 17.

§ 12
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird von den jeweili-
gen Prüfenden festgesetzt. Es sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende 
Leistung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen
Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können
einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt
werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens
„ausreichend“/„sufficient“ (D) bewertet wurde. Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden,
wenn beide die Prüfungsleistung mit mindestens „ausreichend“/
„sufficient“ (D) bewerten.

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses er-
folgt die Bewertung der Prüfungsleistung in Leistungsgraden
(grades) und Leistungspunkten (grade points).

Folgende Leistungsgrade (grades) sind zu verwenden:

A = sehr gut (very good) = eine hervorragende Leistung
B = gut (good) = eine Leistung, die erheblich 

über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt

C = befriedigend (satisfactory) = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

D = ausreichend (sufficient) = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

F = nicht ausreichend (fail) = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung sind folgende Zwischenwerte
zulässig:
A- sehr gut (very good); B+, B- gut (good); C+, C- befriedigend
(satisfactory); D+ ausreichend (sufficient).

Den Leistungsgraden (grades) sind folgende Leistungspunkte
(grade points) zugeordnet:

Leistungsgrad (grade) Leistungspunkte (grade points)
A 4,0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
C- 1,7
D+ 1,3
D 1,0

§ 13
ECTS-Punkte (credit points)

(1) Die Vergabe von credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für die Kandi-
datin/den Kandidaten ergebenden Gesamtbelastung.

(2) Für die Module werden die gemäß § 17 vorgesehenen credits
vergeben. Das Bestehen der Modulprüfung ist Voraussetzung für
die Vergabe der für das Modul vorgesehenen credits.

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses wer-
den zur Ermittlung der credit points die credits mit den jeweiligen
Leistungspunkten (grade points) multipliziert. Bei der Ausstel-
lung des deutschsprachigen Zeugnisses werden die credits mit den
Noten multipliziert.

§ 14
Prüfungstermine und Meldefristen

(1) Die Bachelor-Prüfung soll bis zum Ende des sechsten Semes-
ters abgelegt werden.

(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs Wo-
chen vorher die Prüfungstermine und gibt sie gemeinsam mit den
Namen der Prüfenden durch Aushang bekannt. Der Prüfungszeit-
raum findet in jedem Semester unmittelbar nach der Vorlesungs-
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zeit, in der Regel im dreiwöchigen Prüfungszeitraum zum Ende des
Semesters statt. Bei Lehrveranstaltungen, die im Block abgehalten
werden, kann die Prüfung auch direkt nach Beendigung der Lehr-
veranstaltung abgenommen werden. Beginn, Dauer und Ort der
Modulprüfung werden spätestens zwei Wochen vor Beginn des je-
weiligen Prüfungszeitraumes durch Aushang bekannt gegeben.
Eine gesonderte Ladung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt
nicht. Für Wiederholungsprüfungen kann der Prüfungsausschuss
ausnahmsweise einen anderen Prüfungszeitraum während der Vor-
lesungszeit bestimmen; Sätze 2 bis 4 gelten dann entsprechend.

(3) Die Kandidatin/der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung
gemäß § 16 Abs. 1 zu melden. Die Meldung hat spätestens vier
Wochen vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes gemäß
Absatz 2 zu erfolgen (Ausschlussfrist). Art und Umfang der im
jeweiligen Fachsemester zu erbringenden Modulprüfungen erge-
ben sich aus § 17 Abs. 1 (Regelprüfungstermine).

(4) Überschreitet die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm zu
vertretenden Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß Absatz 3
festgelegten Fristen zur Meldung für die Modulprüfungen bezüg-
lich der in § 17 Abs. 1 geregelten Regelprüfungstermine um mehr
als zwei Semester oder legt sie/er eine Prüfung, zu der sie/er sich
gemeldet hat, aus von ihr/ihm zu vertretenden Gründen nicht ab,
so gilt diese Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Ver-
säumnisgründe, die die Kandidatin/der Kandidat nicht zu vertre-
ten hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich anzuzeigen
und glaubhaft zu machen. Werden die Versäumnisgründe vom
Prüfungsausschuss anerkannt, so hat er, in Abstimmung mit den
Prüfenden, einen neuen Termin anzuberaumen, der der Kandida-
tin/dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen ist. Der Prüfungsaus-
schuss kann bei der Bachelor-Prüfung unter Würdigung der Ursa-
chen für die Verzögerung des Studiums Ausnahmen von Satz 1
zulassen, wenn die Kandidatin/der Kandidat nach Inanspruchnah-
me der Studienberatung eine vom Prüfungsausschuss befürworte-
te Konzeption für die Beendigung des Studiums innerhalb von
zwei Semestern vorlegt. Bei der Zulassung von Ausnahmen von
Satz 1 ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfris-
ten und der Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(5) Die Kandidatin/der Kandidat ist rechtzeitig, in der Regel in
der ersten Vorlesungswoche eines jeden Semesters, sowohl über
Art und Anzahl der zu absolvierenden Modulprüfungen mit den
ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen als auch über die Termi-
ne, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und
Abgabezeitpunkt von Abschlussarbeiten zu informieren; ihr/ihm
sind ebenso für jede Modulprüfung rechtzeitig die jeweiligen
Wiederholungstermine bekannt zu geben.

(6) Der Kandidatin/dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann
unter Berücksichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederho-
lungsmöglichkeiten in den Modulprüfungen die Exmatrikulation
gemäß § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes erfolgt.

§ 15
Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 5 Abs. 1 ist das Prüfungsamt der Fachhochschule Neu-
brandenburg für die Organisation der Bachelor-Prüfungsverfah-
ren zuständig.

(2) Das Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe der Prüfungstermine und Meldefristen für die
Prüfungen

2. Fristenkontrolle bezüglich der Meldetermine gemäß § 37 des
Landeshochschulgesetzes 

3. Führung der Prüfungsakten
4. Entgegennahme der durch die Praxiskoordinatorin/den Pra-

xiskoordinator zugestimmten Ausbildungsverträge (Näheres
regelt die Praktikumsordnung)

5. Koordination der vom Prüfungsausschuss bestätigten Prü-
fungstermine und Aufstellung von Prüfungsplänen für Prü-
fende, Beisitzende und Prüfungsaufsichten

6. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
den Modulprüfungen

7. Prüfen der Zulassungsvoraussetzungen für das Ablegen der
Bachelor-Prüfungen für jede Kandidatin/jeden Kandidaten
und Vorbereitung der Zulassungsentscheidungen des Prü-
fungsausschusses

8. Mitteilung der Prüfungszulassung, des konkreten Prüfungs-
termins und der Namen der Prüfer an die Kandidatinnen und
Kandidaten

9. Unterrichtung der Prüfenden über die konkreten Prüfungster-
mine

10. Aufstellung von Listen der Kandidatinnen/Kandidaten eines
Prüfungstermins

11. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungstermine
12. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß § 11 Abs. 2 und

§ 19 Abs. 9
13. Entgegennahme der Anträge zur Anfertigung der Bachelor-

Arbeit
14. Zustellung des Themas der Bachelor-Arbeit an die Kandida-

tin/den Kandidaten
15. Überwachung der Einhaltung der Bearbeitungszeit für die

Bachelor-Arbeit gemäß § 19 Abs. 5
16. Entgegennahme der fertig gestellten Bachelor-Arbeit und

Weiterleitung an die Prüfer
17. Benachrichtigung der Kandidatinnen und Kandidaten über

die Prüfungsergebnisse
18. Ausfertigung von Zeugnissen und Urkunden sowie von

Bescheinigungen gemäß § 21 Abs. 4
19. Aufbewahrung und Archivierung der Bachelor-Arbeit, Klau-

suren und sonstigen Prüfungsunterlagen nach Abschluss des
Bewertungsverfahrens

Abschnitt II: Bachelor-Prüfung

§ 16
Zulassung zu den Modulprüfungen

(1) Die Zulassung zu den Bachelor-Modulprüfungen ist inner-
halb der Meldefrist gemäß § 14 Abs. 3 bis spätestens vier Wochen
vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes zu beantragen
(Ausschlussfrist). Der Antrag ist unter Verwendung des dafür
bestimmten Formblattes bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses über das Prüfungsamt einzureichen. Er kann für meh-
rere Modulprüfungen zugleich gestellt werden, wenn diese inner-
halb desselben Prüfungszeitraumes abgelegt werden sollen. Über
die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss.
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(2) Zur letzten Modulprüfung kann überdies nur zugelassen wer-
den, wer die nach § 3 Abs. 4 erforderlichen Praktika abgeleistet hat
und wer mindestens seit dem letzten Semester in dem Bachelor-
Studiengang „Early Education – Bildung und Erziehung im Kin-
desalter“ der Fachhochschule Neubrandenburg immatrikuliert war.

(3) Im Übrigen gilt § 4 entsprechend.

§ 17
Ziel, Umfang und Art der Bachelor-Prüfung; 

Regelprüfungstermine

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen der nach-
folgend genannten Module und der Bachelor-Arbeit.
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Modul Modulname Credits Art u. Umfang Regelprüfungs-
d. Prüfungs- termin am Ende
leistungen des Fachsemesters

M1 Grundlagen der Frühpädagogik 17 K 120 1

M2 Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden 13 K 120 1

1. Fachsemester gesamt 30

M3 Sozialisation – Lernen – Bildung 13 M 30 2

M4 Selbstreflexivität und Entwicklung berufl. Identität 7 M 30 2

M5 Praktikum A 10 LP und Sch 15 2

2. Fachsemester gesamt 30

M6 Förderung in spezifischen Bildungsbereichen 30 Kumulative 3
Prüfungen

3. Fachsemester gesamt 30

M7 Entwicklungsfördernde Prozesse in komplexen 10 K 120 4
Zusammenhängen

M8 Sozialraumorientierung, Vernetzung von personellen 10 K 120 4
und institutionellen Voraussetzungen

M9 Praktikum B 10 LP und Sch 15 4

4. Fachsemester gesamt 30

M10 Förderung der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung 10 K 120 5
von Kindern

M11 Förderung von Genderkompetenz und 10 K 120 5
interkultureller Kompetenz

M12 Förderung der Fähigkeiten im Umgang mit 10 K 120 5
sozialen Differenzen und Benachteiligungen

5. Fachsemester gesamt 30

M13 Leitungs-/Managementkompetenz 18 K 120 6

M14 Bachelor-Arbeit einschließlich Kolloquium 12 6

6. Fachsemester gesamt 30

Legende:

Sch n = Schriftlicher Praktikumsbericht in Seiten
K n = Klausur in Minuten
M n = Mündliche Prüfung in Minuten
LP n = Lehrprobe in Minuten



Für jedes Praktikum (§ 3 Abs. 4) werden zehn credits vergeben. 

(2) Jede Modulprüfung soll in dem gemäß Absatz 1 vorgesehe-
nen Fachsemester abgelegt werden. Wird eine Modulprüfung zu
einem späteren Zeitpunkt abgelegt, gilt § 14 Abs. 4.

§ 18
Zusatzmodule

(1) Auf Antrag können sich die Studierenden in weiteren als den
vorgeschriebenen Modulen - längstens bis zu deren erfolgreichem
Abschluss – einer Modulprüfung unterziehen. Dies schließt auch
Module aus anderen Studiengängen der Fachhochschule Neu-
brandenburg mit ein (Zusatzmodule). Der Antrag auf Prüfung in
einem Zusatzmodul ist schriftlich über das Prüfungsamt an die/
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten.

(2) Das Ergebnis der Prüfung aus Absatz 1 kann auf Antrag im
Prüfungszeugnis ausgewiesen werden, geht aber nicht in die Ge-
samtnote mit ein.

(3) Eine nicht bestandene Prüfung in einem Zusatzmodul kann
zweimal wiederholt werden.

§ 19
Bachelor-Arbeit

(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die das Bachelor-
Studium abschließt. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kan-
didat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Pro-
blem aus einem Fachgebiet des Bachelor-Studienganges „Early
Education – Bildung und Erziehung im Kindesalter“ selbständig
nach wissenschaftlichen Methoden schriftlich zu bearbeiten.

(2) Die Bachelor-Arbeit muss spätestens zwei Wochen nach der
letzten bestandenen Modulprüfung gemäß § 17 Absatz 1 ange-
meldet werden, andernfalls gilt sie als mit „nicht ausreichend“/
„fail“ (F) bewertet, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der
zu prüfenden Person nicht zu vertreten; in diesem Fall ist die
Anmeldung unverzüglich nach Wegfall der Gründe für die Über-
schreitung zu einem vom Prüfungsausschuss zu bestimmenden
Termin nachzuholen.

(3) Die Bachelor-Arbeit kann von jedem hauptamtlich nach § 36
Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigten Leh-
renden des Fachbereichs ausgegeben und betreut werden. Lehrbe-
auftragte können Bachelor-Arbeiten mit Zustimmung der/des
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ausgeben und betreuen,
soweit sie in einem für den Studiengang „Early Education – Bil-
dung und Erziehung im Kindesalter“ relevanten Bereich Lehrver-
anstaltungen wahrnehmen. Soll die Bachelor-Arbeit in einer Ein-
richtung außerhalb der Fachhochschule Neubrandenburg durch-
geführt werden, bedarf dies der Zustimmung der/des Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses.

(4) Die Ausgabe der Bachelor-Arbeit erfolgt durch das Prüfungs-
amt. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Die Kan-
didatin/der Kandidat kann Themenwünsche äußern. Auf Antrag
sorgt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die
Kandidatin/der Kandidat rechtzeitig ein Thema erhält.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beträgt drei
Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang sind von der be-
treuenden Person so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung
der Bachelor-Arbeit eingehalten werden kann. Die Bearbeitungs-
zeit kann auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten aus Gründen,
die sie/er nicht zu vertreten hat, um höchstens zwei Wochen ver-
längert werden. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der
ersten vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben werden.

(6) Die Bachelor-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit
zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag der einzelnen Kandidatin/des einzelnen Kandidaten auf
Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen
objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermögli-
chen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforde-
rungen nach Absatz 1 erfüllt.

(7) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt gebun-
den und in vierfacher Ausfertigung abzugeben. Der Abgabezeit-
punkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die Kandi-
datin/der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie/er ihre/seine
Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ihren/seinen entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig verfasst und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(8) Die Bachelor-Arbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Da-
runter soll die betreuende Person der Bachelor-Arbeit sein. Die/der
zweite Prüfende wird auf Vorschlag der/des ersten Prüfenden von
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt.

(9) Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschrei-
ten. Das Ergebnis ist der Kandidatin/dem Kandidaten durch das
Prüfungsamt oder die Prüfenden bekannt zu geben. Die Note
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Beurteilungen.
Bei Abweichungen von mehr als einer Note bestellt der Prüfungs-
ausschuss eine dritte prüfende Person, die im Rahmen der Vor-
schläge des ersten und des zweiten Prüfenden die Note festsetzt.

§ 20
Kolloquium zur Bachelor-Arbeit; Bewertung

(1) Wurde die Arbeit mindestens mit der Note „ausreichend“/
„sufficient“ (D) bewertet, hat die Kandidatin/der Kandidat die
wesentlichen Ergebnisse der Arbeit in einem hochschulöffentlich
zu führenden Kolloquium darzustellen.

(2) Das Kolloquium dauert mindestens 30 und maximal 45 Minu-
ten. Den Termin bestimmt der Prüfungsausschuss im Benehmen
mit den Prüferinnen/Prüfern. Die Prüferinnen/Prüfer setzen die
Note einvernehmlich fest. § 12 Absatz 1 und 2 gelten entspre-
chend.

(3) Die Gesamtnote der Bachelor-Arbeit ergibt sich aus dem
Durchschnitt der Noten der Arbeit und des Kolloquiums, wobei
die Note der schriftlichen Arbeit dreifach und die Note des Kollo-
quiums einfach gewichtet wird. Die Bachelor-Arbeit ist bestan-
den, wenn die Arbeit und das Kolloquium jeweils mit der Note
„ausreichend“/„sufficient“ (D) bewertet worden sind.
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§ 21
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung; 

Gesamtbewertung

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfun-
gen und die Bachelor-Arbeit bestanden sind.

(2) Zur Gesamtbewertung wird zunächst der Durchschnittsleis-
tungsgrad, gradepoint average (GPA), ermittelt. Der GPA wird
gebildet, indem die Summe der creditpoints durch die Anzahl der
credits dividiert wird. Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur
die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der be-
standenen Bachelor-Prüfung lautet

bei einer Durchschnittsnote
von 1,0 bis einschließlich 1,5 = sehr gut;
bei einer Durchschnittsnote
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;
bei einer Durchschnittsnote
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;
bei einer Durchschnittsnote
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;
bei einer Durchschnittsnote ab 4,1 = nicht ausreichend.

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses ergibt
sich der Gesamtleistungsgrad (total grade) der Bachelor-Prüfung
aus dem nach Absatz 2 ermittelten Durchschnittsleistungsgrad
(gradepoint average) der entsprechend nach Absatz 1 abgelegten
Modulprüfungen und der Bachelor-Arbeit. 

Der Gesamtleistungsgrad (total grade) einer bestandenen Bache-
lor-Prüfung lautet bei einem Durchschnittsleistungsgrad (grade-
point average):

zwischen 4,0 und 3,5 = sehr gut (very good)
zwischen 3,4 und 2,5 = gut (good)
zwischen 2,4 und 1,5 = befriedigend (satisfactory)
zwischen 1,4 und 1,0 = ausreichend (sufficient)

(3) Ist die Bachelor-Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als end-
gültig nicht bestanden, so erteilt das Prüfungsamt der geprüften
Person hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikula-
tionsbescheinigung wird der geprüften Person eine schriftliche
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleis-
tungen und deren Noten sowie die zur Bachelor-Prüfung noch
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die
Bachelor-Prüfung nicht bestanden ist.

§ 22
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen; Fristen

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als nicht
unternommen, wenn sie zu den in § 17 Abs. 1 vorgesehenen Re-
gelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 gilt
nicht, wenn die Modulprüfung wegen Täuschung oder wegen
eines sonstigen ordnungswidrigen Verhaltens für nicht bestanden
erklärt wurde.

(2) Eine im Rahmen des Freiversuchs nicht bestandene Modul-
prüfung ist innerhalb von sechs Monaten zum nächsten regulären
Prüfungstermin abzulegen. Ein zweiter Freiversuch ist ausge-
schlossen.

(3) Ist eine Kandidatin/ein Kandidat aus Gründen, die sie/er nicht
zu vertreten hat, an der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehin-
dert, sind die Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prü-
fungsausschuss die Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin
anzuberaumen, der der Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich
mitzuteilen ist. Als Hinderungsgründe zur Wahrnehmung des
Freiversuchs sind insbesondere die gesetzlichen Mutterschutzfris-
ten und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(4) Eine im Freiversuch bestandene Modulprüfung kann einmal
zur Notenverbesserung zum nächsten regulären Prüfungstermin
wiederholt werden. Wird eine Notenverbesserung nicht erreicht,
bleibt die im Freiversuch erzielte Note gültig.

(5) Jede nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholungsprü-
fungen sind zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzulegen. Die
Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig.
Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen.

(6) Werden die Termine und Fristen des Absatzes 5 versäumt, er-
lischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die zu prüfende Person
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. § 14 Abs. 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Über die Anerkennung der Versäumnisgründe ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Bei nicht zu vertretendem Über-
schreiten der Wiederholungsfrist sind die Modulprüfungen unver-
züglich nach Wegfall der Gründe für die Überschreitung nachzu-
holen. Der Prüfungsausschuss setzt hierfür Termine fest.

(7) Eine nicht bestandene Bachelor-Arbeit kann einmal mit neuem
Thema wiederholt werden. Die Aufgabenstellung muss alsbald,
spätestens sechs Wochen nach Mitteilung des Ergebnisses, erfol-
gen. Absatz 6 Satz 1 und 2 gelten entsprechend. Eine zweite Wie-
derholung der Bachelor-Arbeit ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe
des Themas der Bachelor-Arbeit gemäß § 19 Abs. 5 Satz 4 ist nur
zulässig, wenn die zu prüfende Person bei der Anfertigung der
ersten Bachelor-Arbeit davon keinen Gebrauch gemacht hatte.

§ 23
Zeugnis

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung ist baldmöglichst ein
Zeugnis in deutscher und englischer Sprache auszustellen. Das
Zeugnis in deutscher Sprache enthält die Bezeichnung der einzel-
nen Module mit den in ihnen erzielten Noten, die Gesamtnote
sowie das Thema der Bachelor-Arbeit mit der erzielten Note. Das
Zeugnis in englischer Sprache enthält das Thema der Bachelor-
Arbeit mit dem erzielten Leistungsgrad (grade) und den erzielten
Leistungspunkten (grade points), die Bezeichnung der einzelnen
Module mit den in ihnen erzielten Leistungsgraden (grades), Leis-
tungspunkten (grade points) und credit points sowie den Durch-
schnittsleistungsgrad (grade point average) und den Gesamtleis-
tungsgrad (total grade) und die insgesamt erreichten credit points.
Zusätzlich geprüfte Module gemäß § 18 werden auf Antrag eben-
falls mit den in Satz 2 und 3 aufgeführten Angaben zur Prüfungs-
leistung aufgenommen. 
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(2) Auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten wird in einem
Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung der jeweiligen Prü-
fungsjahrgänge (Notenspiegel, Rangzahl, relative Note gemäß
ECTS-Punktesystem) des Bachelorstudiengangs „Early Educa-
tion – Bildung und Erziehung im Kindesalter“ angegeben.

(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht wurde und ist von der/dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses und der Dekanin/dem Dekan des
Fachbereichs zu unterschreiben. 

(4) Zusätzlich zum Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ aus-
gestellt, aus der die internationale Einordnung des bestehenden
Abschlusses hervorgeht. Dieses gibt im Einzelnen Auskunft über
das dem Abschluss zugrunde liegende Studium. Auf Antrag der
Kandidatin/des Kandidaten wird in einem Beiblatt zum Zeugnis
die Notenverteilung der jeweiligen Prüfungsjahrgänge (Noten-
spiegel, Rangzahl, relative Note gemäß ECTS-Punktesystem) des
Bachelorstudiengangs „Early Education - Bildung und Erziehung
im Kindesalter“ angegeben.

§ 24
„Bachelor of Arts“-Urkunde

(1) Nach bestandener Bachelor-Prüfung erhält die geprüfte Per-
son eine zweisprachig in deutsch und englisch gefasste „Bachelor
of Arts“-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses.

(2) Die „Bachelor of Arts“-Urkunde wird von der Rektorin/dem
Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel der Fachhochschule
Neubrandenburg versehen.

Abschnitt III: Schlussbestimmungen

§ 25
Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat die geprüfte Person bei einer Prüfung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt,
so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für dieje-
nigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die geprüfte Per-
son getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz
oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prü-
fung nicht erfüllt, ohne dass die geprüfte Person hierüber täuschen

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Prüfung geheilt. Hat die geprüfte Person die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

(3) Der geprüften Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen; gegebenen-
falls ein neues Zeugnis auszustellen. Mit dem unrichtigen Prü-
fungszeugnis ist auch die „Bachelor of Arts“-Urkunde einzuzie-
hen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht
bestanden“/„fail“ (F) erklärt wurde. Eine Entscheidung nach
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

§ 26
Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens wird der ge-
prüften Person innerhalb eines Jahres auf Antrag Einsicht in ihre
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten
der Prüfenden und die sie betreffenden Prüfungsprotokolle ge-
währt. Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt
Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 27
In-Kraft-Treten

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

(2) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidatinnen/Kandidaten, die im Wintersemester 2005/2006 im
Bachelor-Studiengang „Early Education – Bildung und Erziehung
im Kindesalter“ eingeschrieben sind. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Fachhoch-
schule Neubrandenburg vom 13. Juli 2005 und der Genehmigung
des Rektors vom 6. Juli 2005 sowie nach Durchführung des An-
zeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes
(Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 8. Dezember
2005).
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Neubrandenburg, den 6. Juli 2005

Der Rektor
der Fachhochschule Neubrandenburg

In Vertretung
Professor Dipl.-Ing. Rolf-Werner Rebenstorf,

Prorektor für Forschung, Wissenstransfer und
Internationale Beziehungen
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Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Electrical
Engineering der Hochschule Wismar, University of Technology,
Business and Design, vom 18. Oktober 20043 wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Bezeichnung des Studienganges wird in allen Studiendo-
kumenten in Elektrotechnik geändert.

2. In § 5 wird ein Absatz 2 hinzugefügt, der wie folgt lautet:

„Neben der Note auf Grundlage der deutschen Notenskala 
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine rela-
tive Note entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewertungs-
skala auszuweisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“

3. In Anlage 2 „Diploma Supplement“ werden folgende Ände-
rungen vorgenommen:

a) In Punkt 4.2 Program Requirements wird der erste Satz
entsprechend der geänderten Curricula angepasst:

„The Bachelors programme curriculum consists of three
examination areas: compulsory subjects 01 - 26 and com-
pulsory choice subjects 01 - 10.“

b) In Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ erhält § 2 nun-
mehr folgenden Wortlaut:

„Der Prüfungsausschuss überprüft und gewährleistet, dass
mindestens drei mündliche Prüfungen im Studiengang ent-
halten sind.“
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Satzung
zur Änderung der Prüfungsordnung für den
Bachelor-Studiengang Electrical Engineering

der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 313



4. Anlage 1 erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

Prüfungsplan Bachelor-Studiengang Elektrotechnik
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Modul

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung ∑
PV CR PV CR PV CR PV CR PV CR PV CR PV CR Credits

PM 01 Mathematik I 1) 10 10

PM 02 Grundlagen Elektrotechnik I 1) 11 11
2)

PM 03 Werkstoffe und Technologie 1) 5 5

PM 04 Grdl. der Technischen Informatik 1) 5 5
2)

PM 05 Mathematik II 1) 10 10

PM 06 Grundlagen Elektrotechnik II 1) 5 5
2)

PM 07 Physik 1) 11 11
2)

PM 08 Fachenglisch I 1) 5 5

PM 09 Bauelemente und Schaltungen I 1) 6 6
2)

PM 10 Automatisierungstechnik I 1) 5 5
2)

PM 11 Maschinen und Antriebe 1) 5 5
2)

PM 12 Elektroenergietechnik I 1) 5 5
2)

PM 13 Kommunikationstechnik I 1) 5 5
2)

PM 14 Programmierung 1) 5 5
2)

PM 15 Bauelemente und Schaltungen II 1) 5 5

PM 16 Signal- und Systemtheorie 1) 5 5
2)

PM 17 Regelungstechnik I 1) 5 5
2)

PM 18 Nachrichtentechnik 1) 5 52)

PM 19 Betriebswirtschaftslehre 1) 5 5
2)

PM 20 Mikroprozessortechnik I 1) 5 5
2)

PM 21 Computational Engineering I 1) 5 5
2)

PM 22 Energiewirtschaft 1) 5 5
2)

PM 23 Messtechnik 1) 5 5

PM 24 Praktische Informatik 1) 5 5

PM 25 Diskrete Signalverarbeitung 1) 5 5
2)

PM 26 EMV und Qualitätssicherung 1) 5 5
2)

WPM  01 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

WPM 02 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

WPM 03 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

Praxisprojekt 20 Wochen 3) 30 30

Bachelor-Thesis  12 Wochen 
einschl. Kolloquium 12 12

∑ Credits 31 31 31 30 30 30 27 210



Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt erstmalig für die Studieren-
den, die im Wintersemester 2005/2006 für den Bachelor-Studien-
gang Elektrotechnik an der Hochschule Wismar eingeschrieben
werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 29. No-
vember 2005, Az. VII 300 c 3152-03).
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Im Rahmen der Wahlpflichtmodule WPM 01 bis WPM 03 werden jedes Jahr die folgenden Wahlmodule angeboten, aus denen insgesamt so viele im Bache-
lor-Studiengang erfolgreich abgeschlossen werden müssen, dass 15 CR erreicht werden.

Katalog der Wahlmodule für den Bachelor-Studiengang Elektrotechnik

Wahlmodul

4. Semester 5. Semester 7. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung 
PV PV PV CR

WM01 Mikrosystemtechnik I 1) 5
2)

WM02 Techn. Mechanik und Konstruktion 1) 5
2)

WM03 Kommunikationstechnik 1) 5
2)

WM04 Systemnahe Programmierung 1) 5
2)

WM05 Angewandte Physik 1) 5
2)

WM06 Betriebssysteme 1) 5
2)

WM07 Elektroenergietechnik II 1) 5
2)

WM08 Nachrichtenübertragung 1) 5
2)

WM09 Regenerative Energien 1) 5
2)

WM10 Präsentationstechnik/Publizieren 1) 5

1) M20 oder K120, siehe Anlage 3
2) Praktikum oder Testat oder Gespräch oder Projekt, siehe Anlage 3
3) Das Praxisprojekt stellt eine fachgebietsübergreifende Studienarbeit dar und besteht aus einer schriftlichen Abfassung des zu bearbeitenden Projek-

tes, der Vorstellung der Ergebnisse und einem Kolloquium. Die Ausgabe erfolgt in der ersten Woche, die Abgabe in der letzten Woche des prakti-
schen Studiensemesters.

CR Credits WPM Wahlpflichtmodul M20 mündliche Prüfung
PV Prüfungsvorleistungen WM Wahlmodul K120 Klausur, schriftliche Prüfung
PM Pflichtmodul Die Zeiteinheiten hinter M und K entsprechen Minuten

Die WM01 bis WM10 dürfen jeweils nur einmal während des Bachelor-Studiums ausgewählt werden. Die Kreditpunkte für ein Modul werden grundsätzlich
erst nach erfolgreicher Modulprüfung anerkannt.

Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald
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Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Multimedia
Engineering der Hochschule Wismar, University of Technology,
Business and Design vom 18. Oktober 20043 wird wie folgt geän-
dert. 

1. Die Bezeichnung des Studienganges wird in allen Studiendo-
kumenten in „Multimediatechnik“ geändert.

2. In § 5 wird ein Absatz 2 hinzugefügt, der wie folgt lautet:

„(2) Neben der Note auf Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine rela-
tive Note entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewertungs-
skala auszuweisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“

3. Anlage 2 „Diploma Supplement“ wird wie folgt geändert:

In Punkt 4.2 Program Requirements wird der erste Satz ent-
sprechend der geänderten Curricula angepasst:

„The Bachelors programme curriculum consists of three
examination areas: compulsory subjects 01 - 28 and compul-
sory choice subjects 01 - 09.“ 

4. In Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ erhält § 2 nunmehr
folgenden Wortlaut:

„Der Prüfungsausschuss überprüft und gewährleistet, dass
mindestens drei mündliche Prüfungen im Studiengang enthal-
ten sind.“

30 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1/2006

Satzung
zur Änderung der Prüfungsordnung für den 

Bachelor-Studiengang Multimedia Engineering 
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 331



5. Anlage 1 erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

Prüfungsplan Bachelor-Studiengang Multimediatechnik
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Modul

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung ∑
PV CR PV CR PV CR PV CR PV CR PV CR PV CR Credits

PM 01 Mathematik I 1) 10 10
2)

PM 02 Grundlagen der Elektronik 1) 5 5
2)

PM 03 Grundlagen der Technischen 1) 5 5
Informatik 2)

PM 04 Programmierung I 1) 5 5
2)

PM 05 Betriebssysteme 1) 5 5
2)

PM 06 Mathematik II 1) 10 10
2)

PM 07 Digitaltechnik 1) 5 5
2)

PM 08 Algorithmen und Datenstrukturen 1) 5 5
2)

PM 09 Grundlagen der Technischen 1) 5 5
Informatik II 2)

PM 10 Fachenglisch I 1) 5 5
2)

PM 11 Automatisierungstechnik I 1) 5 5
2)

PM 12 Kommunikationstechnik I 1) 5 5
2)

PM 13 Mikroprozessortechnik I 1) 5 5
2)

PM 14 Theoretische Informatik 1) 5 5
2)

PM 15 Programmierung II 1) 5 5
2)

PM 16 Web-Programmierung 1) 6 6
multimedialer Anwendungen 2)

PM 17 Kommunikationstechnik II 1) 5 5
2)

PM 18 Computergrafik 1) 5 5
2)

PM 19 Systemnahe Programmierung 1) 6 6
2)

PM 20 Software Engineering 1) 5 5

PM 21 Datenbanken/ Informationssysteme 1) 5 5

PM 22 Diskrete Signalverarbeitung/ 1) 5 5
Audiotechnik 2)

PM 23 Technik multimedialer Systeme 1) 6 6

PM 24 Multimedia-Datenbanken 1) 5 5
2)

PM 25 Fachenglisch II 1) 5 5

PM 26 Medienrecht 1) 5 5

PM 27 Datenschutz/Datensicherheit 1) 5 5
2)

PM 28 Präsentationstechnik/Publizieren 1) 5 5

WPM 01 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

WPM 02 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

WPM 03 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

Praxisprojekt 20 Wochen 3) 30 30

Bachelor-Thesis  12 Wochen 
einschl. Kolloquium, 1 Semester 12 12

∑ Credits 30 30 31 31 31 30 27 120



Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt erstmalig für die Studieren-
den, die im Wintersemester 2005/2006 für den Bachelor-Studien-
gang Multimediatechnik an der Hochschule Wismar eingeschrie-
ben werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 29. No-
vember 2005, Az. VII 300 c 3152-03).
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Im Rahmen der Wahlpflichtmodule WPM 01 bis WPM 03 werden jedes Jahr die folgenden Wahlmodule angeboten, aus denen insgesamt so viele im Bache-
lor-Studiengang erfolgreich abgeschlossen werden müssen, dass 15 CR erreicht werden.

Katalog der Wahlmodule Bachelor-Studiengang Multimediatechnik

Wahlmodul

4. Semester 5. Semester 7. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung 
PV PV PV CR

WM01 Sensorik 1) 5
2)

WM02 Mikroprozessortechnik II 1) 5
2)

WM03 Betriebswirtschaftslehre 1) 5
2)

WM04 Angewandte Physik 1) 5
2)

WM05 Automatisierungstechnik II 1) 5
2)

WM06 Kommunikations- und WEB-Design 1) 5
2)

WM07 Computational Engineering I 1) 5
2)

WM08 Nachrichtenübertragung 1) 5
2)

WM09 EMV und Qualitätssicherung 1) 5

1) M20 oder K120, siehe Anlage 3
2) Praktikum oder Testat oder Gespräch oder Projekt, siehe Anlage 3
3) Das Praxisprojekt stellt eine fachgebietsübergreifende Studienarbeit dar und besteht aus einer schriftlichen Abfassung des zu bearbeitenden Projek-

tes, der Vorstellung der Ergebnisse und einem Kolloquium. Die Ausgabe erfolgt in der ersten Woche, die Abgabe in der letzten Woche des prakti-
schen Studiensemesters.

CR Credits M20 mündliche Prüfung
PV Prüfungsvorleistungen K120 Klausur, schriftliche Prüfung
PM Pflichtmodul
WPM Wahlpflichtmodul Die Zeiteinheiten hinter M und K entsprechen Minuten
WM Wahlmodul

Die WM01 bis WM09 dürfen jeweils nur einmal während des Master-Studiums ausgewählt werden. Die Kreditpunkte für ein Modul werden grundsätzlich
erst nach erfolgreicher Modulprüfung anerkannt.

Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald
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Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Multimedia
Engineering der Hochschule Wismar, University of Technology,
Business and Design, vom 18. Oktober 20043 wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 5 wird folgender Absatz 2 hinzugefügt:

„(2) Neben der Note auf Grundlage der deutschen Notenska-
la von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine
relative Note entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewer-
tungsskala auszuweisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“

2. Anlage 2 „Diploma Supplement“ wird wie folgt geändert:

a) Punkt 2.5 Language of Instruction/Examination lautet
nunmehr:

„English and German“

b) In Punkt 4.2 Program Requirements wird der erste Satz
entsprechend der geänderten Curricula angepasst:

„The Master programme curriculum consists of three
examination areas: compulsory subjects 01 - 10 and com-
pulsory choice subjects 01 - 05.“ 

3. In Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ erhält § 2 nunmehr
folgenden Wortlaut:

„Der Prüfungsausschuss überprüft und gewährleistet, dass
mindestens drei mündliche Prüfungen im Studiengang enthal-
ten sind.“
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Satzung
zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
Master-Studiengang Multimedia Engineering 

der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 349



4. Anlage 1 erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

Prüfungsplan Master-Studiengang Multimedia Engineering

34 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1/2006

Modul

Im Rahmen der Wahlpflichtmodule WPM 01 und WPM 02 werden jedes Jahr die folgenden Wahlmodule angeboten, aus denen insgesamt so viele im
Master-Studiengang erfolgreich abgeschlossen werden müssen, dass zehn CR erreicht werden.

1. Semester 2. Semester 3. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung ∑
PV CR PV CR PV CR Credits

PM 01 Bildverarbeitung 1) 5 5
2)

PM 02 Spezielle Programmieraspekte 1) 5 5

PM 03 Network Programming 1) 5 5
2)

PM 04 Multimedia Software Engineering 1) 5 5

PM 05 Human Language Technology 1) 5 5

PM 06 Wissensextraktion 1) 5 5
2)

PM 07 Videoprocessing 1) 5 5

PM 08 Communications Technology 1) 5 5
and Multirate Systems

PM 09 Network and Security Management 1) 5 5

PM 10 Multimedia Project 1) 5 5

WPM 01 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

WPM 02 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

Master-Thesis, einschließ- 30 30
lich Kolloquium, 1 Semester

∑ Credits 30 30 30 90



Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt erstmalig für die Studieren-
den, die im Wintersemester 2005/2006 für den Master-Studien-
gang Multimedia Engineering an der Hochschule Wismar einge-
schrieben werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 29. No-
vember 2005, Az. VII 300 c 3152-03).
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1. Semester 2. Semester 3. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung 
PV PV PV CR

WM01 Simulation diskreter Prozesse 1) 5
2)

WM02 Building Automation 1) 5
2)

WM03 Computational Engineering II 1) 5
2)

WM04 Distributed and Parallel Systems 1) 5
2)

WM05 Kosten- und Leistungsrechnung 1) 5

Katalog der Wahlmodule Master-Studiengang Multimedia Engineering

Wahlmodul

2)

1) M20 oder K120, siehe Anlage 3
2) Praktikum oder Testat oder Gespräch oder Projekt, siehe Anlage 3

CR Credits M20 mündliche Prüfung
PV Prüfungsvorleistungen K120 Klausur, schriftliche Prüfung
PM Pflichtmodul
WPM Wahlpflichtmodul Die Zeiteinheiten hinter M und K entsprechen Minuten
WM Wahlmodul

Die WM01 bis WM05 dürfen jeweils nur einmal während des Bachelor-Master-Studiums ausgewählt werden. Die Kreditpunkte für ein Modul werden
grundsätzlich erst nach erfolgreicher Modulprüfung anerkannt.

Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 33



Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Process, Com-
munication and Information Engineering der Hochschule Wis-
mar, University of Technology, Business and Design, vom 18. Ok-
tober 20043 wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Studiengangs wird in allen Studiendo-
kumenten in Process Automation geändert.

2. In § 5 wird ein Absatz 2 hinzugefügt, der wie folgt lautet:

„Neben der Note auf Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine rela-
tive Note entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewertungs-
skala auszuweisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“

3. In Anlage 2 „Diploma Supplement“ werden folgende Ände-
rungen vorgenommen:

a) Die Studiengangsbezeichnung in Punkt 2.1 wird in
„Master of Process Automation“ geändert.

b) Punkt 2.5 Language of Instruction/Examination lautet
nunmehr: „English and German“

c) In Punkt 4.2 Program Requirements wird der erste Satz
entsprechend der geänderten Curricula angepasst:

„The Master programme curriculum consists of three
examination areas: compulsory subjects 01 - 10 and com-
pulsory choice subjects 01 - 06.“

4. In Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ erhält § 2 nunmehr
folgenden Wortlaut:

„Der Prüfungsausschuss überprüft und gewährleistet, dass
mindestens drei mündliche Prüfungen im Studiengang enthal-
ten sind.“
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Satzung
zur Änderung der Prüfungsordnung für den

Master-Studiengang Process, Communication and Information Engineering
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 367



5. Anlage 1 erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

Prüfungsplan Master-Studiengang Process Automation
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Modul

Im Rahmen der Wahlpflichtmodule WPM 01 und WPM 02 werden jedes Jahr die folgenden Wahlmodule angeboten, aus denen insgesamt so viele im
Master-Studiengang erfolgreich abgeschlossen werden müssen, dass zehn CR erreicht werden.

1. Semester 2. Semester 3. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung ∑
PV CR PV CR PV CR Credits

PM 01 Automation Systems II 1) 5 5
2)

PM 02 Antriebssysteme 1) 5 5

PM 03 Sensor Systems 1) 5 5
2)

PM 04 Mikroprozessortechnik II 1) 5 5

PM 05 Computational Engineering II 1) 5 5

PM 06 Control Systems II 1) 5 5
2)

PM 07 Robotics 1) 5 5

PM 08 Building Automation 1) 5 5

PM 09 Mikrosystemtechnik II 1) 5 5

PM 10 Qualitäts- und Projektmanagement 1) 5 5

WPM 01 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

WPM 02 Wahlpflichtmodul aus Katalog 5 5

Master-Thesis, einschließ- 30 30
lich Kolloquium, 1 Semester

∑ Credits 30 30 30 90



Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft. 

(2) Die vorstehende Änderung gilt erstmalig für die Studieren-
den, die im Wintersemester 2005/2006 für den Master-Studien-
gang Process Automation an der Hochschule Wismar einge-
schrieben werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 29. No-
vember 2005, Az. VII 300 c 3152-03).
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Katalog der Wahlmodule Master-Studiengang Process Automation

1. Semester 2. Semester 3. Semester

Prüfung Prüfung Prüfung 
PV PV PV CR

WM01 Felder und dynamische Strukturen 1) 5
2)

WM02 Network Programming 1) 5
2)

WM03 Funktionaltransformationen 1) 5
2)

WM04 Schaltkreisentwurf 1) 5
2)

WM05 Communication Systems 1) 5
2)

WM06 Distributed and Parallel Systems 1) 5

Wahlmodul

2)

1) M20 oder K120, siehe Anlage 3
2) Praktikum oder Testat oder Gespräch oder Projekt, siehe Anlage 3

CR Credits M20 mündliche Prüfung
PV Prüfungsvorleistungen K120 Klausur, schriftliche Prüfung
PM Pflichtmodul
WPM Wahlpflichtmodul Die Zeiteinheiten hinter M und K entsprechen Minuten
WM Wahlmodul

Die WM01 bis WM06 dürfen jeweils nur einmal während des Bachelor-Master-Studiums ausgewählt werden. Die Kreditpunkte für ein Modul werden grund-
sätzlich erst nach erfolgreicher Modulprüfung anerkannt.

Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Prof. Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 36



Artikel 1

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge
an der Fachhochschule Stralsund vom 7. Juli 19983, zuletzt geän-
dert durch die Vierte Satzung zur Änderung der Gemeinsamen
Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge an der Fachhoch-
schule Stralsund vom 18. Mai 20044, wird wie folgt geändert:

1. § 36 Punkt 3 des Studiengangspezifischen Teiles für den Stu-
diengang Maschinenbau wird wie folgt neu gefasst: 

„3. Im Hauptstudium muss eine Vertiefungsrichtung gewählt
werden. In einer Vertiefungsrichtung wird nur ausgebil-
det, wenn mindestens sieben Studenten die Vertiefungs-
richtung gewählt haben. Über Ausnahmen hinsichtlich der
geforderten Mindestanzahl Studierender für eine Vertie-
fungsrichtung kann der Fachbereichsrat entscheiden.“

2. § 36 Punkt 3 des Studiengangspezifischen Teiles für den Stu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen wird wie folgt neu ge-
fasst: 

„3. Im Hauptstudium muss eine Vertiefungsrichtung gewählt
werden. In einer Vertiefungsrichtung wird nur ausgebil-

det, wenn mindestens sieben Studenten die Vertiefungs-
richtung gewählt haben. Über Ausnahmen hinsichtlich der
geforderten Mindestanzahl Studierender für eine Vertie-
fungsrichtung kann der Fachbereichsrat entscheiden.“

Artikel 2

(1) Die vorstehenden Änderungen gelten erstmals für die Kandi-
daten, die ab dem Wintersemester 2005/2006 immatrikuliert wur-
den. 

(2) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Sena-
tes der Fachhochschule Stralsund vom 25. Oktober 2005 sowie
der Genehmigung durch den Rektor der Fachhochschule vom 
11. November 2005 sowie nach Durchführung des Anzeigever-
fahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (Schrei-
ben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Dezember 2005).
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Fünfte Satzung zur Änderung der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge 

an der Fachhochschule Stralsund

Vom 11. November 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Fachhochschule Stralsund die folgende Änderungssatzung erlassen:

Stralsund, den 11. November 2005

Der Rektor
der Fachhochschule Stralsund,
University of Applied Sciences,

Professor Dr. Josef Meyer-Fujara
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Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in herausge-
hobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. Frauen
werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 3 und 4
sind an das Staatliche Schulamt Greifswald, M.-A.-Nexö-Platz 1,
17489 Greifswald, für die Stellenausschreibungen Nummer 1, 2
und 5 an das Staatliche Schulamt Neubrandenburg, Neustrelitzer
Str. 120, 17033 Neubrandenburg zu richten. Sofern Bewerbungen
um mehr als eine ausgeschriebene Stelle erfolgen, sind für jede
Stelle gesonderte Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Dabei ist
mitzuteilen, welcher Bewerbung Priorität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
bild und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer
und Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach
einzureichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schulamt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen,
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Angestelltenverhältnis gemäß
BAT-O ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c) Art der Stelle, Termin der Besetzung

(sofern kein Termin angegeben wird, ist die Stelle sofort zu
besetzen)

d) soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die
Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung

e) bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen ist

Funktionsstellen – Grundschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1. a) Grundschule Neubrandenburg, Standort Hufeisenstraße 1
b) Stadt Neubrandenburg 
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, sofort
d) 160 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

2. a) Grundschule Neubrandenburg, Standort Hufeisenstraße 1
b) Stadt Neubrandenburg 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort
d) 160 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

* Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe, das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen oder – soweit sie über eine Lehrbefähi-
gung nach dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege
der Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für untere Klassen
im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein bildenden Schulen
oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrerlaufbahn.

Funktionsstellen – Regionale Schulen, Realschulen, Haupt-
und Realschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern

3. a) Realschule „Am Rugard“ Bergen
b) Landkreis Rügen
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters zum 01.08.2006
d) ca. 298 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

* Legende:
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung oder – soweit sie über eine Lehrbefähigung nach
dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege der Be-
währung erworbenen Lehrbefähigung für das Lehramt an Haupt-
und Realschulen oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrer-
laufbahn (insbesondere für das Lehramt an Realschulen).
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung



Funktionsstellen – Förderschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

4. a) Allgemeine Förderschule „Jan-Amos Komensky“ Barth
b) Landkreis Nordvorpommern 
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, sofort
d) 102 Schülerinnen und Schüler; Lehramt für Sonder-

pädagogik, 1. Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik, 
2. Fachrichtung frei 

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit

5. a) Sonderpädagogisches Förderzentrum Malchin 
b) Landkreis Demmin 
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2006
d) 145 Schülerinnen und Schüler; Lehramt für Sonder-

pädagogik, 1. Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik, 
2. Fachrichtung frei 

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
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Stellenausschreibung für das Auslandsschulwesen

Die folgende Stelle als Fachberaterin oder Fachberater ist zum 
1. September 2006 zu besetzen:

Helsinki, Finnland

Zu den Aufgaben der Fachberaterin/des Fachberaters gehören

– die Beratung und Betreuung der finnischen Schulen mit einem
Deutschprogramm,

– die Organisation der Prüfungen des Deutschen Sprachdiploms
der Kultusministerkonferenz und der Zentralen Deutschprü-
fung,

– die enge Zusammenarbeit mit finnischen Schulbehörden bei
der Konzeption bilingualer Unterrichtsprogramme,

– Fortbildungsangebot für finnische Deutschlehrer,
– die enge Zusammenarbeit mit anderen deutschen Mittlerorga-

nisationen.

Die gesamte Tätigkeit erfolgt in großer Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung und bietet erfahrenen und engagierten Lehr-
kräften die Chance einer höchst interessanten Auslandstätigkeit.

Voraussetzungen sind

– das 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder ein
gleichwertiges Diplom in den Fächern Deutsch und/oder einer
modernen Fremdsprache,

– einschlägige Erfahrungen mit Deutsch als Fremdsprache,
– wünschenswert sind außerdem Erfahrungen mit deutsch-

fremdsprachigem Fachunterricht,
– wünschenswert sind mehrjährige funktionsstellenbezogene

Erfahrungen in Deutschland die den Bewerber/die Bewerberin
befähigen, ein umfangreiches Programm zu planen, zu organi-
sieren und umzusetzen,

– professionelle Erfahrungen im Umgang mit einem PC-Arbeits-
platz, 

– sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache, 
– Kenntnisse der finnischen Sprache sind wünschenswert,
– Erfahrungen in der Erwachsenenbildung,

– Verhandlungsgeschick (im Umgang mit den fördernden deut-
schen Stellen, der deutschen Auslandsvertretung, den finni-
schen Stellen), 

– Beamter/-in auf Lebenszeit im Schuldienst (oder unbefristet
angestellte Lehrkräfte aus den neuen Bundesländern).

Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentralstelle aufge-
nommen sind, teilen Sie bitte Ihr Interesse am Einsatz als Fach-
beraterin/Fachberater der Zentralstelle schriftlich (formlos) mit,
und zwar spätestens bis 28. Februar 2006. Sollten Sie sich neu
auf diese Stelle bewerben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung auf
dem Dienstweg gleichfalls bis spätestens 28. Februar 2006 an
das

Bundesverwaltungsamt
– Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –
VI R 2
50728 Köln

Eine Kopie Ihrer Bewerbung schicken Sie bitte gleichzeitig un-
mittelbar an die Zentralstelle.

Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei rechtzeitigem
Eingang der vollständigen Bewerbungsunterlagen (Freistellung,
dienstliche Beurteilung) auf dem Dienstweg erfolgen.
Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben genannte
Adresse oder über die Homepage der Zentralstelle 
(www.auslandsschulwesen.de).
Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförderung zum Ziel
gesetzt. Daher werden Bewerbungen von Frauen besonders be-
grüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
vorrangig berücksichtigt. Es wird lediglich ein Mindestmaß an
körperlicher Eignung verlangt
Informationen über die fachlichen Gegebenheiten am Ort als
Fachberaterin/Fachberater in Helsinki erhalten Sie unter folgen-
der Telefonnummer:

01888 358-1446 (Herr Göser)
E-Mail: Guido.Goeser@bva.bund.de
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„Es geht auch anders!“ – unter diesem Motto steht der Wettbe-
werb „Der Deutsche Schulpreis“, den die Robert Bosch Stiftung
und die Heidehof Stiftung in Zusammenarbeit mit dem stern und
dem ZDF zum 1. Februar 2006 ausschreiben. Mit dem Preis wol-
len die Initiatoren pädagogische Leistung würdigen und für die
Schulentwicklung in Deutschland insgesamt nutzbar machen. Er
ist mit 50.000 Euro ausgestattet. Vier weitere Schulen können An-
erkennungspreise in Höhe von jeweils 10.000 Euro erhalten. 

Die Ausschreibung richtet sich an alle allgemein bildenden Schu-
len. Bewerben können sich öffentliche und private Schulen jeden
Typs aus allen Regionen des Landes und aus jedem sozialen
Umfeld. Eine pädagogische Fachjury wählt in einem zweistufigen
Verfahren die Gewinnerschulen aus. Die Jurymitglieder orientie-
ren sich bei der Bewertung der schulischen Praxis an den sechs
Qualitätsbereichen des Deutschen Schulpreises: Leistung, Um-

gang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulkli-
ma und Schule als lernende Institution. Auch die Kooperation mit
außerschulischen Partnern wird bei der Auswahl berücksichtigt.

Die Verleihung des Deutschen Schulpreises findet im Rahmen
einer Festveranstaltung in Berlin im Herbst 2006 statt. Neben dem
Geldpreis beinhaltet die Auszeichnung die Teilnahme an einer
Akademie für Schulentwicklung. Sie bildet den Rahmen für einen
gegenseitigen Austausch und leitet den angestrebten Transfer
guter Schulpraxis in die Breite der Schullandschaft ein.

Die Bewerbungsfrist für den Deutschen Schulpreis endet am 
31. März 2006. Weitere Informationen und Bewerbungsunterla-
gen erhalten Sie im Internet unter www.deutscher-schulpreis.de.
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Der Deutsche Schulpreis 2006

DVDs für den Unterricht

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
(FWU) ist das Schulmedien-Institut der Bundesländer. Hier
werden unter anderem didaktische DVDs entwickelt, die beson-
ders für Lehrer nutzerfreundlich sind und den Unterricht viel-
fältig bereichern. Weitere Informationen zu den didaktischen
und lehrplanzentralen Medien des FWU erhalten Sie unter
http://www.fwu.de.

FWU-DVD des Monats Januar 2006:
„Der Mauerbau im DDR-Unterricht“ (Bestellnr. 46 02332)

Das Medieninstitut der Länder hat didaktische DVDs entwickelt,
die besonders nutzerfreundlich sind und vielfältig Unterrichts-
situationen bereichern können.

Am Beispiel einer Unterrichtsaufzeichnung an der Berliner Hum-
boldt-Universität aus dem Jahr 1977 wird deutlich, wie das Lern-
ziel - dass die Errichtung der Mauer ein Beitrag zur Sicherung des
Friedens war - den Schülerinnen und Schülern nahe gebracht wor-
den ist. Interviews von Beteiligten erläutern die Umstände dieser
„idealen“ Lehrveranstaltung und ihr Leben mit der Mauer,
umfangreiches Zusatzmaterial erschließt den Stoff komfortabel
für den Unterricht. Bestellen Sie die DVD „Der Mauerbau im
DDR-Unterricht“ per E-Mail an: vertrieb@fwu.de zum einmali-
gen Sonderpreis für Schulen: 50 Euro statt 125 Euro!

Weitere Informationen zu den didaktischen und lehrplanzentralen
Medien des FWU erhalten Sie unter http://www.fwu.de.

Tipp: In Ihrem Medienzentrum können Sie die Medien kostenlos
entleihen!
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